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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.01.2007

Rechtssatz

Zum Begri. der landwirtschaftlichen Nutzung gehört es, dass betriebliche Merkmale vorliegen, somit eine planvolle

grundsätzlich auf Erzielung von Einnahmen gerichtete nachhaltige Tätigkeit ausgeübt wird oder jedenfalls beabsichtigt

ist, die zumindest die Annahme eines nebenberu6ichen Landwirtschaftsbetriebes rechtfertigt (VwGH 92/06/0189). Ein

Einkommen aus Privatzimmervermietung kann dabei keine Berücksichtigung >nden, da es sich dabei nicht um eine

landwirtschaftliche Tätigkeit handelt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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